
Eine «Büwo»-Leserin fragt: 
Bei uns in der Wohnsiedlung kam es in letz-
ter Zeit vermehrt zu Einbrüchen. Mit einigen 
Nachbarn habe ich deshalb darüber disku-
tiert, wie solche Straftaten verhindert oder 
besser aufgeklärt werden können. Wir 
möchten nun die Vermieterin bitten, eine 
Überwachungsanlage mit Kameras vor allen 
Hauseingängen sowie bei der Tiefgarage 
aufzustellen. Ist das zulässig oder können 
dadurch Probleme mit anderen Nachbarn 
entstehen, welche gegen eine Videoüberwa-
chung sind?
 
Die Expertin antwortet: 
Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass Videokameras nach derartigen 
Erlebnissen für ein erhöhtes Sicherheitsge-
fühl sorgen. Es stehen sich hierbei jedoch 
verschiedene Interessen und Rechte gegen-
über, die es abzuwägen gilt. Die Vermieterin 
und Sie als Mieterin haben ein Interesse da-
ran, dass das Eigentum nicht beschädigt 
oder gestohlen wird. Demgegenüber möch-
ten sich andere Mietparteien davor schützen, 
dass ihre Privatsphäre in unzulässiger Weise 
verletzt wird.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Lie-
genschaften mit Mietwohnungen nicht nach 
Belieben Überwachungskameras installieren 
dürfen. Wer Menschen so aufnimmt, dass sie 
identifizierbar sind, bearbeitet Personen-
daten und muss die Bearbeitungsgrundsätze 
und Vorgaben im Datenschutzgesetz berück-
sichtigen. Insbesondere dürfen Überwa-
chungskameras nur dann eingesetzt werden, 
wenn sie zweck- und verhältnismässig sind. 
Das heisst, die Überwachung ohne Einwilli-
gung aller Mieterinnen und Mieter ist nur 
dann zulässig, wenn ein überwiegendes pri-
vates oder öffentliches Interesse – etwa an 
der Prävention und Aufklärung von Strafta-
ten – diese rechtfertigt. Für diese Beurteilung 
ist eine Interessenabwägung im Einzelfall er-
forderlich. 
Speziell bei Hauseingängen ist zu berück-
sichtigen, dass Mieterinnen und Mieter die-
se regelmässig passieren. Eine Videoüber-
wachung mit 24-stündiger Aufzeichnung 
erlaubt es dadurch, Rückschlüsse auf die Le-
bensumstände einer gefilmten Person zu 
ziehen. Die damit verbundene Beeinträchti-
gung der Privatsphäre wird durch die Ziele 

der Überwachung nicht in jedem Fall ausrei-
chend gerechtfertigt. Das Bundesgericht hat 
beispielsweise festgehalten, dass eine Video-
überwachung im Eingangsbereich eines an-
onymen Wohnblocks, in dem ein Risiko von 
Übergriffen besteht, für alle betroffenen Per-
sonen zumutbar sein kann. Hingegen ist 
dies in einem kleinen Mehrfamilienhaus, wo 
sich die Nachbarn kennen, normalerweise 
nicht der Fall. Auch bei einem dreiteiligen 
Mehrfamilienhaus mit je einem eigenen Ein-
gang und insgesamt 24 Wohnungen erach-
tete das Bundesgericht eine dauerhafte 
Überwachung im Eingangsbereich als er-
heblichen Eingriff in die Privatsphäre. Im 
selben Fall waren hingegen die Kamera-
standorte beim Eingang zur Tiefgarage und 
in der Tiefgarage selbst mit der Prävention 
und Aufklärung von Straftaten zu rechtferti-
gen und für die Mietparteien zumutbar. 
Ob der Einsatz von Videokameras in Ihrem 
Fall zulässig ist, hängt also von verschiede-
nen Umständen ab. Personen, die sich durch 
eine angebrachte Kamera gestört fühlen, ha-
ben die Möglichkeit, nach Art. 28 f. ZGB auf 
deren Entfernung zu klagen. Um solche Aus-
einandersetzungen zu vermeiden, sind die 
Installation der Kameras sowie deren Stand-
orte unter Berücksichtigung der Interessen 
von Betroffenen und anhand der konkreten 
Umstände des Einzelfalls gut zu prüfen. Al-
lenfalls sind auch weniger einschneidende 
Massnahmen möglich, um die Sicherheits-
zwecke zu erfüllen.
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DIE EXPERTIN

Viele Privatpersonen wünschen sich eine 
Videoüberwachung im Interesse der Sicherheit.
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